
 

 

Amt Itzehoe-Land  
Der Amtsdirektor   Steuerabteilung 
     Sachbearbeiterin:  Frau von Borstel 

       Telefon:    04821/738824 
       Telefax:    04821/738835 
       E-Mail:    vonborstel@amtitzehoe-land.de 

   
      

Anmeldung Hundesteuer 
 
 

 

Kunden-Nr.:                                                                                    Steuermarken-Nr.: 

 
(Wird von der Verwaltung ausgefüllt) 

 
1. Hundehalter/in: 

 
 

             
Name, Vorname 

     
              

Anschrift 
 
 

2. Anmeldegrund: 
 

 Ich bin neu zugezogen.  

 Der Hund ist mir zugelaufen. 

 Der Hund wurde von mir erworben (Kauf, Schenkung, etc.). 
 

 Vorbesitzer (Name/Anschrift): 
 
  ____________________________________________________________ 

 
3. Hund/Hunde: 

Rasse: 

 

Alter: 

Rasse: Alter: 

Rasse: Alter: 

 

4. Beginn der Haltung im Gemeindegebiet: 
 

            

 

5. Sind weitere Hunde im Haushalt vorhanden? Wenn ja, wie viele? 

 Ja   weitere Hunde:    

 Nein 

 
 

Bitte wenden 



 

 

 
 
 
 

6. Handelt es sich um einen gefährlichen Hund im Sinne des einschlägigen 
landesrechtlichen Gesetzes in der jeweils gültigen Fassung?  

 

  Ja 

  Nein 

  unbekannt 
      

 
 

 
Wichtiger Hinweis zum Schutz Ihres Hundes 
 
Aufgrund des Steuergeheimnisses darf die Gemeinde weder dem Ordnungsamt, Tierheim, 
Bürgermeister noch der Polizei Auskünfte über den steuerpflichtigen Hundehalter geben. Es gibt aber 
Fälle, z.B., wenn Ihr Hund entlaufen oder in einen Unfall verwickelt ist, in denen ich Sie möglichst 
schnell als Halter des Hundes benennen muss, um damit das Schicksal Ihres Hundes aufklären zu 
können. Dafür wäre aber Ihr Einverständnis notwendig. Sie geben es, wenn Sie folgende Erklärung 
unterschreiben: 
 
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass das Kämmerei- und Steueramt auf Anforderung dem 
Ordnungsamt, Tierschutzverein, Bürgermeister oder der Polizei Auskunft über meinen Namen und 
meine Anschrift erteilt. Ich entbinde insoweit das Kämmerei- und Steueramt von der Wahrung des 
Steuergeheimnisses (§ 30 Abgabenordnung in der z.Zt. gültigen Fassung). 
 
Für Hunde, die älter als 3 Monate alt sind, besteht nach § 5 HundeG die Pflicht einer 
elektronischen Kennzeichnung sowie nach § 6 HundeG eine entsprechende 
Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen. 
 
 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben 
 
Itzehoe, den      
 
 
 
             

Unterschrift des Hundehalters 
 
             
 

 Die Anmeldung wurde am     telefonisch von  

 Herr/Frau      durchgegeben.  

 

 Eingabe EDV erledigt am: 


